
 

Öffentliches Recht  
Bachelor of Arts (Zweitfach) 
 
Studienkonzept und Qualifikationsprofil 
Seit dem WS 2008/2009 wird am Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Studiengang „Öffentliches Recht als Zweitfach“ ange-
boten. Damit wird eine Forderung des Deutschen Juristen-
Fakultätentages aufgenommen, juristische Inhalte jeweils im 
Zusammenhang mit bestimmten Fächern zu unterrichten, die zu 
Teilgebieten des Rechts eine besondere Affinität haben. „Öf-
fentliches Recht als Zweitfach“ ist dabei als Ergänzung zum 
Fach Politikwissenschaft im Rahmen eines Zwei-Fach-Ba-
chelorstudiums an der Philosophischen Fakultät ausgelegt und 
kann als Zweitfach auch nur mit Politikwissenschaft kombiniert 
werden. 
Der Studiengang behandelt juristische Bereiche, die für die Be-
schäftigung mit den Erscheinungsformen des Politischen in 
Theorie und Praxis besonders wichtig sind. Vermittelt werden 
dabei exemplarische Kenntnisse über Grundlagen des Rechts 
und Einblicke in die Rechtswissenschaft als System samt ihrer 
Arbeitstechnik, ferner die für die politischen Entscheidungspro-
zesse formal und inhaltlich relevanten Regelungen des Verfas-
sungsrechts (Staatsorganisation und Grundrechte), 
repräsentative Ausschnitte aus dem Bereich des planenden und 
eingreifenden Verwaltungshandelns samt einschlägiger Rechts-
schutzmöglichkeiten sowie schließlich Instrumente der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Inhaltlich 
führt dies zu Ergänzungen etwa der politikwissenschaftlichen 
Fragestellungen, der ideengeschichtlichen Grundlagen der 
Staats- und Politikwissenschaft, des Entscheidens in einzelnen 
Politikfeldern sowie der Institutionen und Politiken der Europäi-
schen Union. 
Durch die Behandlung dieser Materien aus zwei verschiedenen 
Blickwinkeln können diese noch besser erfasst und neben der 
beschreibenden und gestaltenden auch die gewaltenkontrollie-
rende Perspektive kennen gelernt werden. Hierdurch werden 
die Absolventen des Zwei-Fach-Bachelors in die Lage versetzt, 
in den einschlägigen Fragen eine rechtliche Diskussion mit Ju-
risten „auf Augenhöhe“ zu führen, da im Öffentlichen Recht 
große Teile des juristischen Lehrstoffes abgedeckt werden. Da-
mit wird eine Lücke zwischen fachlich gut ausgebildeten,  
aber zu wenig politiktheoretisch geschulten Juristen und in der 
Politiktheorie bestens bewanderten, aber in Rechtsfragen not-
wendig unsicheren Politikwissenschaftlern geschlossen. 
Als berufsqualifizierender Abschluss vermittelt der Studiengang 
Kompetenzen, welche unter anderem für folgende Tätigkeitsfel-
der qualifizieren: 

 im Bereich des Journalismus und der Tätigkeit von Ver-
waltungen, Verbänden und Unternehmen auf nationaler, 
internationaler und supranationaler Ebene; 

 bei politischen Parteien, Parlamenten, Fraktionen und 
Abgeordneten auf Bundes-, Landes- und Kommunal-
ebene; 

 in der politischen Bildung im außerschulischen Bereich; 
 in der Politikberatung. 

 
Struktur des Studiengangs 
Öffentliches Recht wird als Zweitfach im Bachelorstudiengang 
an der Philosophischen Fakultät mit Politikwissenschaft kombi-
niert. Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind nicht vorgese-
hen. Unabdingbar für die Planung des Studiums ist die Lektüre 
der Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie sowie der Fachprüfungs- und Studien-
ordnung für das Fach „Öffentliches Recht“. In Letzterer findet 
sich eine Übersicht der Module, die im Laufe des Studiums ab-
solviert werden müssen. Insgesamt müssen für das Zweitfach 
70 ECTS-Punkte erworben werden.  
Der Studiengang ist in drei, sich teilweise überlappende Phasen 
gegliedert: 
 In der ersten Studienphase, welche die ersten beiden Se-

mester betrifft, erwerben die Studierenden Einblicke in 
Grundlagen und Methodik der Rechtswissenschaft und ler-
nen das Staatsorganisationsrecht als wesentliche Schnitt-
stelle zur Politikwissenschaft sowie die Grundrechte als 
wichtigen Maßstab jedes staatlichen Handelns kennen. 
Ferner wird exemplarisch ein juristisches Grundlagenfach 
behandelt. 

 In der zweiten Studienphase, die im dritten und vierten 
Fachsemester absolviert wird, werden die juristischen 
Kompetenzen in einzelnen Teilbereichen des öffentlichen 
Rechts in den Modulen zum Verwaltungshandeln vertieft. 

 In der letzten Studienphase im fünften Fachsemester er-
folgt ein weiterführender Blick auf die internationale Di-
mension in Gestalt des Europa- und Völkerrechts. 

 
Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) 
In der Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) sollen die 
Studierenden zeigen, dass sie den Anforderungen an ein wis-
senschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Fächern 
gewachsen sind und insbesondere die methodischen Fertigkei-
ten erworben haben, die erforderlich sind, um das Studium mit 
Erfolg fortsetzen zu können. Zum Bestehen der GOP im Fach 
Öffentliches Recht müssen das Einführungs- und Grundlagen-
modul im Umfang von je 5 ECTS-Punkten sowie das Modul 
Staatsorganisationsrecht oder das Modul Grundrechte im Um-
fang von 10 ECTS-Punkten erfolgreich abgelegt werden (vgl. 
Fachstudien- und Prüfungsordnung [4]). Die Prüfungen der 
GOP dürfen im Falle des Nichtbestehens einmal wiederholt wer-
den und sollen nach zwei Semestern erfolgreich abgelegt sein. 
Eine Überschreitung dieser Frist um ein weiteres Semester ist 
ohne gesonderten Antrag zulässig. 

Adressen 
Fachbereich Rechtswissenschaft 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht 
Schillerstr. 1, 91054 Erlangen 
Tel.: 09131/85-22260 

Fachstudienberatung/Anerkennung von Studienleistungen 
Die Fachstudienberatung gehört zum Lehrpersonal des Fachs 
und hilft Ihnen bei inhaltlichen Fragen zum Fach weiter. Der/die 
Fachprüfungsbeauftragte des Studiengangs ist für die Anerken-
nung von Studienleistungen aus einem verwandten Fach oder 
von einer anderen Hochschule zuständig.  
Die zuständigen Ansprechpartner und deren Kontaktdaten fin-
den Sie auf der Homepage der Philosophischen Fakultät [3]. 

Prüfungsamt (Zwei-Fach-BA) 
Halbmondstr. 6, 91054 Erlangen 
Mo. bis Fr. 8.30 - 12.00 Uhr 
 
 
 



 

Studienverlaufsplan 

Sem. * Modulbezeichnung Lehrveranstaltung SWS ECTS Art und Umfang der Prü-
fung / Studienleistung 

1. Einführungsmodul Vorlesung: Einführung in die Rechtswis-
senschaften für Nebenfachstudenten 

2 5 Klausur (120 Min.) 

1./2. Grundlagenmodul Vorlesung: Grundlagenfach nach Wahl  
(historische, philosophische oder theoreti-
sche Grundlagen des Rechts) 

2 5 Klausur (120 Min.) oder 
mündl. Prüfung (15 Min.) 

1. Staatsorganisationsrecht Vorlesung: Staatsorganisationsrecht 4 7,5 Klausur (120 Min.) 

Propädeutische Übung: Staatsorganisati-
onsrecht 

2 2,5 

2. Grundrechte Vorlesung: Grundrechte 4 7,5 Klausur (120 Min.) 

Propädeutische Übung: Grundrechte 2 2,5 

3. Allgemeine Grundlagen des 
Verwaltungsrechts 

Vorlesung: Allgemeines Verwaltungsrecht 4 7,5 Klausur (120 Min.) 

Propädeutische Übung: Allgemeines  

Verwaltungsrecht 

2 2,5 

5. Europa- und Völkerrecht I Vorlesung: Europarecht I 3 5 Klausur (120 Min.) 

Vorlesung: Völkerrecht I 2 5 

4. Verwaltungsrecht I Vorlesung: Polizeirecht 2 5 Klausur (120 Min.) 

Vorlesung: Verwaltungsprozessrecht 2 5 

6. Europa- und Völkerrecht II** Vorlesung: Europarecht II 2 5 Klausur (120 Min.) 

Vorlesung: Völkerrecht II 2 5 

6. Verwaltungsrecht II** Vorlesung: Kommunalrecht 2 5 Klausur (120 Min.) 

Vorlesung: Umweltrecht I 2 5 

* Bei der angegebenen Verteilung handelt es sich um eine Empfehlung. 
**  Es muss entweder das Modul „Europa- und Völkerrecht II“ oder das Modul „Verwaltungsrecht II“ besucht werden.  

 

Informationen im Internet 

[1] Homepage des Fachs: www.jura.rw.fau.de/studium/im-studium/studiengaenge/oeffentliches-recht-als-zweitfach-bachelor  
[2] Institut für Politische Wissenschaft: www.polwis.phil.fau.de 
[3] Homepage der Fakultät mit Informationen zu Ansprechpartner/innen: www.phil.fau.de/studienangebot   
[4] Studien- und Prüfungsordnungen, Prüfungsamt: www.pruefungsamt.fau.de  
[5] Informationen zum Bachelorstudium an der Philosophischen Fakultät: www.fau.info/bachelorstudium  
[6] Informationen der Zentralen Studienberatung (Fächerinfos, Zulassung, Einschreibung…): www.fau.de/education  
[7] Zentrale Studienberatung der FAU - Informations- und Beratungszentrum (IBZ): www.ibz.fau.de  
[8] Studien-Service-Center der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie: www.studienservicecenter.phil.fau.de  
[9] MeinStudium - Studieninfoportal der FAU: www.meinstudium.fau.de   
[10] Vorlesungsverzeichnis: www.vorlesungsverzeichnis.fau.de  
[11] Informationen zu Kompetenzprofilen und Berufsfeldern: www.phil.fau.de/kompetenzen-bachelor  
[12] Career Service der FAU: www.career.fau.de  

[13] Berufsbezogene Informationen der Bundesagentur für Arbeit: www.berufenet.arbeitsagentur.de 
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